
Teilnahmebedingungen für Gewinnspiel „Adventssonntage 2024“  

Eine Teilnahme ist an den Adventssonntagen - 1.12., 08.12., 15.12. und 22.12.2024 –  nach 

Veröffentlichung des Gewinnspiels in der Story möglich. In den genannten Tagen werden die 

jeweilig genannten Preise verlost. Eine Teilnahme erfolgt durch die korrekte Beantwortung 

der Gewinnspielfrage in der Story. Die Auslosung erfolgt am darauffolgenden Montag - 

02.12., 09.12., 16.12., und 23.12.2024 - nach Ende des Gewinnspiels. Der Gewinner wird im 

Gewinnfall per Direktnachricht kontaktiert. Facebook und Instagram stehen in keinem 

Zusammenhang mit dem Gewinnspiel. 

 

1. Veranstalter des Gewinnspiels ist die Kreisentwicklung Landkreis Regen – Tourismus- 

& Freizeitförderung. 

 

2. Die Teilnahme ist kostenlos. Mitarbeitende sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren die User diese Bedingungen. 

 

3. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt 

sind. 

 

4. Verlost werden folgende Preise zu den jeweiligen Terminen:  

 1. Advent, 01.12.2024: ARBERLAND Buff 

 2. Advent, 08.12.2024: ARBERLAND Stirnband und TransBayerwald-Becher 

 3. Advent, 15.12.2024: Kinderbuch „Edi und die Reise zum geheimnisvollen 

Silberberg“  

 4. Advent, 22.12.2024: ARBERLAND Eisbär-Mütze 

 

1. Die Auslosung des Gewinners findet nur unter den Teilnehmern statt, die die 

Teilnahmeregeln befolgt haben. 

 

2. Nach Übermittlung der Kontaktdaten an die Kreisentwicklung Landkreis Regen – 

Tourismus- & Freizeitförderung werden die Preise auf dem Postweg an den 

Gewinner versendet. 

 

3. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. 

 

4. Die Kreisentwicklung Landkreis Regen – Tourismus- & Freizeitförderung behält  

sich  ferner das Recht vor, die Teilnahmebedingungen auch unangekündigt zu 

ändern. 

 

5. Die bei diesem Gewinnspiel von den Teilnehmern gemachten Angaben werden 

nur zum Zwecke des Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 

Es gelten die allgemeinen Datenschutzerklärungen. 

 

6.  Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


